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ZUSTELL- UND LIEFERANSCHRIFT  Husarenstraße 30, 53117 Bonn 

VERKEHRSANBINDUNG  Straßenbahn 61, Husarenstraße 

   

 

POSTANSCHRIFT 
 

Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit,  
Postfach 1468, 53004 Bonn 

   

 
 

Herrn  

Marcel Müller 

m.muller.24.v3h5h3xbc6@fragdenstaat.de 
 
 
 
 

   BETREFF  Vermittlung bei einem Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG) 
 

HIER  Vermittlung bei Anfrage „Stellenplan der Beauftragten der Bundesregierung für die 
Belange behinderter Menschen“ [#17186] 

 

BEZUG  Ihre E-Mail vom 26. Juli 2016 
 

 

 

Sehr geehrter Herr Müller, 

 

mit Ihrer E-Mail vom 26. Juli 2016 ersuchen Sie um Vermittlung bei einer Anfrage 

nach dem Informationsfreiheitsgesetz. Auf der Grundlage der mir übermittelten In-

formationen habe ich das Bundesministerium für Arbeit und Soziales um Stellung-

nahme gebeten. Die Stellungnahme sowie der Ihnen übermittelte ablehnende Be-

scheid liegen mir zwischenzeitlich vor.  

 

Nach Prüfung der Angaben des Ministeriums wurde Ihr IFG-Antrag zur Übersendung 

eines nach Besoldungsgruppen aufgeschlüsselten Stellenplans der Beauftragten der 

HAUSANSCHRIFT  Husarenstraße 30, 53117 Bonn 

VERBINDUNGSBÜRO  Friedrichstraße 50, 10117 Berlin 

   
TELEFON  (0228) 997799-952 

TELEFAX  (0228) 997799-550  

E-MAIL  referat15@bfdi.bund.de 

BEARBEITET VON  Claudia Kaiser 

INTERNET  www.datenschutz.bund.de 

   
DATUM  Bonn, 14.10.2016 

GESCHÄFTSZ.  15-710/001 II#0560 

   

Bitte geben Sie das vorstehende Geschäftszeichen bei 

allen Antwor tschreiben unbedingt an. 

   
Besuchen Sie uns:  

Tag der Deutschen Einheit 
1. – 3. Oktober 2011 

in Bonn 
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Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen rechtmäßig mit Bescheid 

vom 18. Juli 2016 abgelehnt.  

 

Die/Der Bundesbeauftragte für die Belange behinderter Menschen verfügt über kei-

nen eigenen, nach Besoldungsgruppen gegliederten, Stellenplan. Die Stellen des/der 

Bundesbeauftragten sind vielmehr im Gesamtstellenplan des BMAS enthalten.  

Darüber hinaus gewährt das IFG keinen Anspruch auf die Zusammenstellung und 

Aufbereitung von Informationen durch die Behörde, die über die Einsichtnahme in die 

vorhandenen amtlichen Informationen hinausgehen.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

Kaiser 

 

 

 

 

 
Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet. 

 


